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Dosisrichtwerte1 
 

 

Da ein Schutz der Einsatzkräfte vor direkter äußerer Gamma(γ)-Strahlung nicht möglich ist, 

wurden Dosisrichtwerte festgelegt, die das Einsatzrisiko in ein zum Einsatzerfolg vertretbares 

Verhältnis setzen. 

 

Einsatzanlass Dosisrichtwert 

Einsätze zum Schutz von Sachwerten 15 mSv je Einsatz 

Einsätze zur Abwehr von Gefahren für Menschen 

und zur Verhinderung einer wesentlichen 

Schadenausweitung 

100 mSv je Einsatz und Kalenderjahr 

Einsätze zur Rettung von Menschenleben 250 mSv je Einsatz und Leben 

 

Zu beachten ist weiter: 

Die maximale Körperdosis von 250 mSv darf im Einsatz auf Anweisung des Einsatzleiters 

nur in Ausnahmefällen überschritten werden, wenn dies nach Beurteilung einer fachkundigen 

Person unverzichtbar und vertretbar ist. Die betroffenen Einsatzkräfte müssen auf diese 

Lage hingewiesen werden. Bei der Aus- und Fortbildung darf die Körperdosis von 1 mSv pro 

Jahr nicht überschritten werden. 

                                                      
1 AFKzV, Feuerwehr-Dienstvorschrift 500, Januar 2012, S. 55 


